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Stellungnahme der Mitglieder der Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Sachverständigen Burrichter,
Faulenbach, Gutzeit, Kowalczuk und Weber zu dem vorstehenden
Sondervotum

3.4 Zusammenfassung und Resümee
3.4.1 Allgemeines
3.4.2 Folgerungen
3.4.3 Handlungsempfehlungen

4. Zusammenfassende Bewertung des Prozesses der justitiellen Aufar-
beitung

Die Enquete-Kommission hat die heutige Situation von Opfern der SED-Dik-
tatur, den Elitenwechsel und die Übernahme von Personal in den öffentlichen
Dienst in den neuen Ländern sowie die justitielle Aufarbeitung unter dem Ge-
sichtspunkt der strukturellen Leistungsfähigkeit einer rechtsstaatlichen Ord-
nung bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur betrachtet und geprüft, ob und
inwiefern es heute noch einen politischen Handlungsbedarf in der Frage gibt,
wie mit den Verantwortlichen des Systems der SED-Diktatur und ihren Hel-
fern umgegangen werden soll.

Die Enquete-Kommission hat sich mit dem Schicksal politisch Verfolgter in
der DDR beschäftigt und den Stand der Rehabilitierung von Opfern der SED-
Diktatur im achten Jahr der deutschen Einheit erörtert.

Gegenstand der Arbeit der Enquete-Kommission war der Elitenwechsel im öf-
fentlichen Dienst in den neuen Ländern. Sie hat die Wirksamkeit der eini-
gungsvertraglichen Vorgaben zur Übernahme von Personal in den öffentlichen
Dienst, die Einführung des Beamtenrechts in den neuen Ländern sowie den
Verbleib der ehemaligen Nomenklaturkader untersucht.

Die strukturelle Leistungsfähigkeit des Rechtsstaates bei der Überwindung der
Folgen der SED-Diktatur stand im Mittelpunkt der Betrachtungen zur justiti-
ellen Aufarbeitung. Deshalb hat die Enquete-Kommission sowohl den bereits
durch die demokratisch gewählte Volkskammer der DDR eingeleiteten Aufar-
beitungsprozeß als auch die Arbeit des bundesdeutschen Gesetzgebers sowie
die Rolle der Justiz, denen die Erwartungshaltungen der Bevölkerung gegen-
über standen, in ihre Untersuchungen einbezogen und ist der Frage nachge-
gangen, in welchem Maß Rechtsfrieden hergestellt werden konnte.

1. Situation der Opfer der SED-Diktatur und ihre Rehabilitierung

1.1 Situation der Opfer der SED-Diktatur

1.1.1 Vorbemerkung

Die Folgen von 44 Jahren politischer Repression in der ehemaligen SBZ und
DDR sind für deren Opfer auch fast neun Jahre nach dem Zusammenbruch des
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SED-Regimes noch spürbar. Der Deutsche Bundestag hat in seinem Beschluß
über die Einsetzung dieser Enquete-Kommission festgestellt, daß „die perso-
nelle Würde der von Unrecht und Leid Betroffenen (...) wiederhergestellt wer-
den (muß). Dazu gehört sowohl die öffentliche Würdigung der Opfer wie die
Notwendigkeit, ihnen, wo irgend möglich, nachträglich Gerechtigkeit wider-
fahren zu lassen“.

Die Enquete-Kommission hatte den Auftrag „zu prüfen, inwiefern heute in
diesen Fragen aus der Sicht der Opfer Defizite bestehen, und wie dem durch
die Gesetzgebung abgeholfen werden kann“. Die Enquete-Kommission hat
Untersuchungen zu dem quantitativen Ausmaß von Inhaftierungen aus politi-
schen Gründen in der DDR, zu Haftbedingungen und Haftfolgeschäden sowie
zur Praxis der Todesstrafe in der DDR angestellt. Sie hat sich mit der Funkti-
onsweise des Repressionsapparates der SED-Diktatur beschäftigt und ist der
Frage nachgegangen, inwieweit repressives Handeln von Staatsorganen heute
mit rechtlichen Mitteln sanktioniert werden kann. Schließlich hat die Enquete-
Kommission eine Bilanz der Rehabilitierung von Opfern nach den SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetzen aufgestellt und die Situation der Opfer bewertet.

1.1.2 Politische Haft in der SBZ und DDR

1.1.2.1 Quantitatives Ausmaß von Inhaftierungen aus politischen Gründen

Das Ausmaß der aus politischen Gründen erfolgten Inhaftierungen von Men-
schen in der DDR ist sowohl für die öffentliche Bewertung von und den Um-
gang mit politischer Repression und Verfolgung als auch zur Verdeutlichung
des Unrechtscharakters des SED-Regimes von erheblicher Bedeutung. Die
DDR hat sich bemüht, das Ausmaß politischer Strafverfahren und die Zahl der
politischen Häftlinge nicht bekannt werden zu lassen, und hat alle diesbezügli-
chen Quellen dem Zugang der Öffentlichkeit entzogen. Der Begriff des „politi-
schen Häftlings“ durfte im offiziellen Sprachgebrauch nicht verwendet wer-
den. Heute sind die wichtigsten Quellen zur Ermittlung der Quantität politi-
scher Verfolgung in der DDR die Kriminalitäts- und die Strafvollzugsstatisti-
ken, die Gefangenenakten sowie die zentrale Häftlingskartei des ehemaligen
Innenministeriums der DDR. Diese Bestände sind der Forschung zugänglich.
Gleichwohl ist die exakte Anzahl der politischen Gefangenen in der DDR bis-
lang noch nicht ermittelt worden. Eine quantitative Analyse steht daher noch
aus und wird Gegenstand zukünftiger empirisch–sozialwissenschaftlicher For-
schungen sein müssen. Der Gesetzgeber hat mit den Bestimmungen der Be-
griffe des „politischen Häftlings“ und der „politischen Straftat“ im Strafrecht-
lichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG vom 29. 10. 1992, BGBl. I S. 1814 in
der seit 5. 7. 1997 geltenden Fassung vom 1. 7. 1997, BGBl. I S. 1613) eine
wichtige Vorarbeit geleistet. Die DDR-Geschichte läßt sich zudem in zeitliche
Phasen unterteilen, in denen in unterschiedlichem Maße politische Inhaftierun-
gen zur Durchsetzung und Sicherung der SED-Herrschaft vorgenommen wur-
den. Innerhalb dieser Phasen sind freilich durch tagespolitische Einflüsse er-
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hebliche Schwankungen aufgetreten, so daß Durchschnittszahlen jeweils nur
für sehr kurze Zeiträume eine Aussagekraft haben können.

In der Zeit zwischen Sommer 1945 und Herbst 1949 waren ca. 29.500 Deut-
sche in der SBZ von sowjetischen Militärtribunalen verurteilt worden, von de-
nen ca. 12.700 in die Sowjetunion deportiert, ca. 5.500 Anfang 1950 aus den
Lagern Bautzen und Sachsenhausen entlassen und ca. 10.500 zu weiterer
Strafverbüßung dem Ministerium des Innern bzw. der Volkspolizei übergeben
wurden. Der Rest war in den Lagern umgekommen oder hingerichtet worden.
In den fünfziger Jahren war die Strafpolitik der SED durch den „bekennenden
Justizterror“ bestimmt. Bis März 1953 wuchs die Zahl der politischen Gefan-
genen in der DDR, die von sowjetischen Militärtribunalen verurteilt wurden,
auf 11.872 (s. auch B.VI.3.1.2.1.). Selbst nach sowjetischer Einschätzung be-
trug der Anteil der wirklichen oder angeblichen NS-Täter an diesen Häftlingen
nur ca. 27 Prozent. Die übrigen Betroffenen hatten sich gegen die politische
Ordnung in der SBZ gewandt. Bis zum 17. Juni 1953 waren in der DDR insge-
samt 30.000–35.000 Bürger aus politischen Gründen inhaftiert. Während we-
gen der Beteiligung am Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in den Folgemona-
ten 1.500 Personen verurteilt wurden, hatte der unter sowjetischer Einfluß-
nahme am 9. Juni 1953 verkündete „Neue Kurs“ die vorzeitige Entlassung von
25.000 – nicht nur politischen – Häftlingen bis zum Jahresende zur Folge. Die
Zahl der politischen Häftlinge, die danach noch 12.500 Personen umfaßte,
stieg bis 1956 auf 15.000 an, sank dann während der „Tauwetterperiode“ auf
10.000 und stieg infolge der Wiederaufnahme der Praxis der Terrorjustiz nach
dem Mauerbau im August 1961 erneut auf über 18.000 Personen. In diesen
Zahlen enthalten sind auch die aus politischen Gründen nach wirtschaftsregu-
lierenden Strafvorschriften (Wirtschaftsstrafverordnung, Gesetz zum Schutz
des innerdeutschen Handels) Verurteilten, wenngleich deren empirisch gesi-
cherte Abgrenzung von den Tätern wirklicher Wirtschaftsvergehen problema-
tisch ist. Viele der ca. 6.000–7.000 in der Zeit von 1953 bis 1955 ergangenen
Urteile dienten nicht der Strafverfolgung, sondern ausschließlich der Rechtfer-
tigung von Enteignungen im Rahmen der von der SED betriebenen gesell-
schaftlichen Umwälzung.

Der Versuch, ohne staatliche Genehmigung die DDR zu verlassen, war das seit
1957 die politische Strafjustiz der DDR dominierende Delikt. In den sechziger
Jahren wurden wegen Fluchtdelikten jährlich ca. 2.000-3.000 Menschen inhaf-
tiert. Bereits der Versuch, eine Ausreisegenehmigung zu erhalten, konnte in
den siebziger Jahren zu einer Haftstrafe führen. Diese völlig unberechenbare
Praxis des Umgangs mit Ausreiseantragstellern wurde bis zum Jahr 1983 ge-
übt. Auch diejenigen DDR-Bürger, die sich auf die unter dem im Zusammen-
hang mit der Entspannungspolitik und dem KSZE-Prozeß gewachsenen innen-
und außenpolitischen Druck entstandene „Verordnung zur Regelung von Fra-
gen der Familienzusammenführung und der Eheschließung zwischen Bürgern
der DDR und Ausländern“ vom 15. Januar 1983 beriefen, sahen sich weiterhin
der Gefahr einer Verfolgung durch das MfS und einer strafrechtlichen Verur-
teilung ausgesetzt. Das MfS hatte in seine „Dienstanweisung Nr. 2/83“ zur
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Abwehr von Ausreiseanträgen und zur Einschüchterung Ausreisewilliger fol-
gende Delikte des Strafgesetzbuchs der DDR (DDR-StGB) aufgenommen:

– Landesverräterische Nachrichtenübermittlung (§ 99),

– Landesverräterische Agententätigkeit (§ 100),

– Staatsfeindliche Hetze (§ 106),

– Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit (§ 214),

– Zusammenrottung (§ 217),

– Ungesetzliche Verbindungsaufnahme (§ 219),

– Öffentliche Herabwürdigung (§ 220) sowie

– Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durch asoziales
Verhalten (§ 249).

Gestützt auf diese Vorschriften wurden in der Zeit von 1979 bis 1989 ca.
55.000 Bürger verurteilt. Nach realistischen Schätzungen dürfte die Zahl der
zwischen 1949 und 1989 insgesamt aus politischen Gründen Inhaftierten ca.
200.000–250.000 Personen umfassen.

1.1.2.2 Die Todesstrafe in der DDR als Instrument politischer Strafjustiz

Nach neuesten Erkenntnissen wurden in der SBZ/DDR von deutschen Gerich-
ten in der Zeit von 1945 bis 1981 in erster Instanz 372 Todesurteile verkündet.
Nicht alle erstinstanzlichen Urteile wurden vollstreckt – in einigen Fällen wur-
de im Rechtsmittel- und Gnadenweg die Strafe umgewandelt, in anderen Fäl-
len verstarben die Verurteilten vor der Vollstreckung. Die Vollstreckung der
Todesstrafe ist in 206 Fällen nachgewiesen.

Wegen des Tatvorwurfs von NS-Verbrechen wurde in 136 Fällen die Todes-
strafe verhängt; in 88 Fällen wurde die Todesstrafe vollstreckt. Der Vorwurf
der Begehung von Staatsverbrechen, Spionage und Wirtschaftsverbrechen lag
72 Todesurteilen zugrunde, von denen 52 vollstreckt wurden. In 164 Fällen
wurde die Todesstrafe wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte verhängt, davon
wurden 66 Urteile vollstreckt. Bei sechs verkündeten Todesurteilen ist die
Strafvollstreckung nicht geklärt.

Der Schwerpunkt der Verhängung der Todesstrafe liegt in den Jahren 1945 bis
1955. Seit 1956 ging die Zahl der ausgeworfenen und vollzogenen Todesur-
teile signifikant zurück. Seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre wurden
keine Todesurteile wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte mehr ausgesprochen.
Mit Ausnahme des Falls eines im Jahr 1976 wegen des Vorwurfs der Bege-
hung von NS-Verbrechen zum Tode Verurteilten wurde die Todesstrafe seit
dieser Zeit nur noch gegen sogenannte „Verräter“ aus den bewaffneten Orga-
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nen der DDR verhängt und vollstreckt, zuletzt im Jahr 1981. Die Todesstrafe
wurde 1987 in der DDR abgeschafft.

Insbesondere die Fälle, in denen die Todesstrafe nicht als Sanktion für vor-
sätzliche Tötungsdelikte verhängt worden war, geben angesichts der Miß-
brauchsmöglichkeiten zu Zwecken politisch motivierten Strafrechts Anlaß zu
kritischer Prüfung. Dort wurde die Todesstrafe ganz überwiegend in Fällen
verhängt, in denen den Angeklagten kein Tötungsdelikt vorgeworfen wurde. In
den wenigen Fällen, in denen Gegenstand der Anklage ein Tötungsdelikt war,
war der Tatvorwurf zumeist nicht zu belegen.

Differenziert zu betrachten sind die Strafverfahren wegen NS-Verbrechen, in
denen die Todesstrafe ausgesprochen wurde. Während das Kammergericht
West-Berlin bereits im Jahr 1954 die Waldheimer Scheinverfahren (1950), bei
denen auch 34 Todesurteile verkündet worden waren, zutreffend als „unheilbar
nichtig“ bewertet hatte, hat der ebenfalls im Jahr 1950 geführte Prozeß gegen
Beteiligte an der sogenannten „Köpenicker Blutwoche“, der zu 15 Todesurtei-
len geführt hatte, einer im Rahmen eines Rehabilitierungsverfahrens im Jahr
1996 vorgenommenen Überprüfung standgehalten. Die in der DDR verkünde-
ten Todesurteile wegen Beteiligung an NS-Verbrechen sind zum Teil bereits
mangels eines bewiesenen Tatvorwurfes nicht haltbar, in einigen Verfahren ist
hingegen der erhobene Tatvorwurf bewiesen worden.

Die hinsichtlich der Verhängung der Todesstrafe gängige Spruchpraxis der
DDR-Justiz läßt den Einfluß der SED auf die Rechtsprechung aufscheinen. Ob
ein Todesurteil beantragt, ausgesprochen und vollstreckt werden durfte, ent-
schied die SED-Führung in Gestalt des Politbüros bzw. des Ersten Sekretärs
des ZK der SED, mithin eine Instanz, die weder im Gerichtsverfassungsgesetz
noch in der Verfassung der DDR Erwähnung findet. Entsprechende Nachweise
solcher Einflußnahmen sind bis in das Jahr 1974 auffindbar. Der Fall des MfS-
Offiziers Teske deutet darauf hin, daß diese Praxis noch bis 1981 fortgesetzt
wurde.

Die Todesstrafe war für das SED-Regime ein Instrument der politischen
Strafjustiz, dessen in der Regel von den DDR-Gesetzen nicht gedeckter Ein-
satz die SED-Führung im Einzelfall verantwortete; rechtsstaatliche Aspekte
spielten in Fällen dieser denkbar signifikantesten Strafanwendung keine Rolle.
Deshalb kann von der Anmaßung der SED-Führung, über Leben und Tod zu
entscheiden, gesprochen werden.

1.1.2.3 Haftbedingungen für politische Gefangene

Für die Dokumentation der SED-Diktatur, vor allem aber um die Verfolgungs-
schicksale der ehemaligen politischen Gefangenen besser beurteilen und zur
Wiederherstellung ihrer persönlichen Würde beitragen zu können, ist neben
einem fundierteren Wissen über medizinisch-psychologische Haftfolgen auch
eine umfassende Kenntnis des Haftregimes der SBZ/DDR erforderlich. Bisher
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liegen gesicherte quellengestützte Aussagen zu Haft und Haftregime während
der unterschiedlichen Phasen der SBZ/DDR nur ansatzweise vor. Das Hannah-
Arendt-Institut für Totalitarismusforschung hat im Jahr 1997 Forschungser-
gebnisse zu Kontinuitäten und den durch nationale und internationale Zusam-
menhänge beeinflußten Veränderungen der Haftbedingungen vorgelegt. Dem-
nach traten seit den sechziger Jahren an die Stelle der anfänglichen Haftbedin-
gungen, die vornehmlich durch körperliche Folter, Nahrungsentzug, lebensbe-
drohliche hygienische Zustände und ungenügende medizinische Versorgung
gekennzeichnet waren, psychologische Foltermethoden. Der Kausalzusam-
menhang zu den physischen Haftfolgeschäden, die nach wie vor auftraten, war
somit schwerer nachweisbar.

Die Haftbedingungen können für die Zeit bis zum Jahr 1950, als der Innenmi-
nister der DDR nach sowjetischem Vorbild selbst die Kontrolle über und die
Verantwortung für den Justizvollzug im DDR-Hoheitsgebiet übernahm, als
inhuman, die Behandlung der Häftlinge als brutal bezeichnet werden. Neben
Folter und Hunger war für die Häftlinge zusätzlich belastend, daß ihre Hoff-
nung auf eine gerechtere Behandlung und Beurteilung ihrer „Verbrechen“ nach
der Übergabe an „deutsche Organe“ enttäuscht wurde. Nach der Auflösung der
meisten Speziallager (bis auf Buchenwald, Sachsenhausen und Bautzen) im
Jahr 1948 wurde allmählich, bedingt durch das öffentliche Interesse im We-
sten, die medizinische Versorgung insoweit verbessert, als die hohe Sterblich-
keitsrate der früheren Jahre gesenkt wurde (s. auch B.VI.3.1.2.1.). Mitte der
fünfziger Jahre wurde durch den Arbeitszwang die Monotonie der Beschäfti-
gungslosigkeit der Häftlinge überwunden. Die Arbeitsbedingungen, Normen
und die Entlohnung waren jedoch unzulänglich, die hygienischen, gesundheit-
lichen und sozialen Lebensumstände änderten sich nur allmählich und blieben
unzureichend. Mißhandlungen blieben, wenn auch in etwas geringerem Um-
fang als in der Zeit vor 1950, an der Tagesordnung. Die Gefangenen verfügten
auch weiterhin über keine nennenswerten Rechte, der Kontakt zu Angehörigen
blieb auf ein Minimum beschränkt, das Strafmaß in politischen Verfahren er-
reichte noch bis in die sechziger Jahre hinein oftmals sechs bis zwölf Jahre. In
den siebziger Jahren verbesserte sich die Versorgung mit Medikamenten
leicht, die zahn- und fachärztliche Versorgung blieb jedoch unzulänglich. Das
Strafvollzugsgesetz (1968) brachte für die aus politischen Gründen einsitzen-
den Häftlinge keine wesentlichen Verbesserungen. Sie erlitten ihre Haft unter
Bedingungen, die mit der Menschenwürde nicht zu vereinbaren waren. Zum
Teil wurde sogar das eigene Strafvollzugsrecht mißachtet. Die innere Ab-
schirmung und Sicherung der Strafanstalten war Sache des MfS, der neben den
Gefangenen auch die Angehörigen des Strafvollzugsdienstes bespitzeln ließ.
Im unmittelbaren Verantwortungsbereich des MfS befanden sich zwei Sonder-
haftanstalten, das „Haftarbeitslager X“ in Berlin-Hohenschönhausen (1952–
1974) sowie die Haftanstalt Bautzen II (1956-1989).

In der Zeit ab 1977 war Anlaß zur Inhaftierung aus politischen Gründen nahe-
zu durchgängig der Vorwurf der Republikflucht oder anderer Delikte, die mit
dem Stellen eines Ausreiseantrages in Zusammenhang standen. Das DDR-
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Strafvollzugsgesetz 1977, das die Förderung der Reintegration von Häftlingen
in die „sozialistische Gesellschaft“ der DDR zum Ziel hatte, barg deshalb er-
hebliche Nachteile für die Ausreisewilligen. Die in ihm gewährten Vergünsti-
gungen, etwa Besuchsregelungen, wurden vom Haftregime nach wie vor be-
liebig gehandhabt. Zwar nahmen körperliche Angriffe des Vollzugspersonals
auf Häftlinge, die sich unauffällig und angepaßt verhielten, ab. Zeigten sie ein
widerständiges Verhalten, boten Einzelhaft und Arresthaft als Bestrafungs-
maßnahmen aber auch noch in den achtziger Jahren die Möglichkeit zu Über-
griffen des Wachpersonals oder von diesen beauftragten kriminellen Häftlin-
gen. Besonders belastend war die oft mehr als sechs Monate andauernde Un-
tersuchungshaft des MfS, die von einer umfassenden, zumeist unbemerkten
Überwachung, von vollständiger Isolation, psychischem Druck, Dauer- und
Nachtverhören sowie langen Wartezeiten zwischen den Verhören gekenn-
zeichnet war. Durch die Zerstörung des Selbstbewußtseins der Häftlinge soll-
ten deren Geständnisse erzwungen werden. Die Androhung von Repressalien
gegenüber Angehörigen, zu denen in der Untersuchungshaft keinerlei Kontakt
bestand, verstärkte den psychischen Druck auf die Betroffenen, ebenso die
bewußt restriktive Handhabung des Kontaktes zum Verteidiger. Diese syste-
matische Vorgehensweise hatte die psychische Zersetzung der Untersuchungs-
gefangenen zum Ziel.

1.1.2.4 Die subtilen Formen der Repression – Strategien der Zersetzung des
MfS gegen „feindlich-negative“ Gruppen und Personen

Während in den fünfziger Jahren die politische Macht in der DDR mit offe-
nem, auch physischem Terror durchgesetzt wurde, die Vorgehensweisen gegen
politische Gegner auch noch in den sechziger Jahren sehr drastisch waren, be-
mühte sich die Partei- und Staatsführung der DDR unter Erich Honecker (1971
bis 1989) um den Anschein von Rechtsförmigkeit und Formalität. Das Ringen
um die internationale Anerkennung, der Beitritt zur UNO und den Menschen-
rechtspakten sowie der KSZE-Prozeß spielten hierbei eine wichtige Rolle, in-
sofern die DDR in diesem Kontext nach Renommee im Westen und um den
Aufbau der Fassade einer Normalität im eigenen Lande strebte. Auch wenn
seit 1970 noch jährlich 5.000 bis 6.000 Bürger in die Mühlen politischer Justiz
gerieten, so ersetzten doch zunehmend verdeckte subtile Methoden von Re-
pression die alte Praxis.

Das MfS bezeichnete diese gegen die innere Stabilität der Betroffenen gerich-
teten Repressionsmaßnahmen, die in Richtlinien und dienstinternen Anweisen
eine Regelung erfahren hatten, als „Zersetzung“. Die Einstellungen und Über-
zeugungen der Repressionsopfer sollten durch Maßnahmen psychologischer
Manipulation erschüttert und ihr widerständiges Verhalten allmählich gebro-
chen werden. Diese Maßnahmen waren nicht nur individuell, sondern auch
gruppendynamisch angelegt. Das „Wörterbuch der politisch-operativen Arbeit
des MfS“ von 1984 definierte die Zersetzungsmaßnahmen als „Zersplitterung,
Lähmung, Desorganisierung und Isolierung feindlich-negativer Kräfte, um da-
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durch feindlich-negative Handlungen einschließlich deren Auswirkungen vor-
beugend zu verhindern, wesentlich einzuschränken oder gänzlich zu unterbin-
den bzw. um eine differenzierte politisch-ideologische Rückgewinnung zu er-
möglichen“. Bei der „Zersetzung“ als „spezifische politisch-operative Metho-
de“ handelte es sich um eine strategisch-geplante sowie konspirativ und lautlos
angewandte Kombination von Maßnahmen, die den Betroffenen über den ihm
zugefügten Schaden und seine Verursacher desorientieren sollte. Sie war auf
politische Umstände und Situationen zugeschnitten, in denen offene Formen
der Repression wie auch eine strafrechtliche Verurteilung und Inhaftierung
nicht möglich waren oder nach dem Kalkül des MfS den Interessen der SED
mehr geschadet als genutzt hätten. So war sie zugleich ein Surrogat für die po-
litische Strafjustiz.

Wegen des großen damit verbunden Aufwandes wurden Maßnahmen der „Zer-
setzung“ nicht allgemein, sondern nur gezielt gegen politisch unbequeme und
aus Sicht der SED politisch-ideologisch feindliche oder anderweitig subversive
Personen oder Personengruppen eingesetzt; insbesondere Personen, die Aus-
reiseanträge gestellt hatten, bestimmte Künstler- und Kirchenkreise, Gruppen
von Jugendlichen (z. B. Skinheads oder Punker), waren Gegenstand solcher
Maßnahmen; außerhalb der DDR waren dies: Fluchthelfer-Organisationen,
Personen, die Oppositionsbestrebungen in der DDR unterstützten, vor allem
ehemalige DDR-Bürger und schließlich auch Institutionen und Organisationen,
die vom MfS als geheimdienstnah eingestuft wurden.

Die als „Zersetzung“ bezeichneten Maßnahmen waren vielfältig und individu-
ell auf die Betroffenen abgestimmt. So ging das MfS davon aus, daß ein „Ver-
dächtiger“, der über längere Zeit mit einer bestimmten Intensität berufliche
und gesellschaftliche Mißerfolge erlebt, psychisch stark belastet wird, was
schließlich zur Erschütterung oder zum Verlust seines Selbstvertrauens führen
würde. Die Wirkung der angewendeten Maßnahmen ist in den Unterlagen zu
den „Operativen Vorgängen“ dokumentiert. Dort ist niedergelegt, daß die „be-
arbeitete“ Person Resignationserscheinungen zeige und sich mehr und mehr
zurückziehe, daß sie nachts nicht mehr ruhig schlafen könne oder nervlich an-
gegriffen sei. Neben nervösen Angstzuständen und reaktiv-depressiven Ver-
stimmungen sind als eine besonders gravierende Folge der im Zusammenhang
mit „Zersetzungsmaßnahmen“ vom MfS geschaffenen Atmosphäre des Miß-
trauens, der Verunsicherung menschlicher Verhaltensweisen und von persönli-
cher Isolation einzelner Menschen verstärkte suizidale Tendenzen anzutreffen,
die offenbar bei massiv „operativ bearbeiteten“ Personen vom MfS billigend in
Kauf genommen worden sind. Die Desorientierung über Schaden und Verur-
sacher bei den Betroffenen war fester Bestandteil des Erfolgsrezeptes der
„Zersetzung“; das erklärt die überwiegende Reaktion der Erleichterung bei den
Betroffenen, nachdem sie Einsicht in die MfS-Akten nehmen und nachträglich
die gegen sie gerichteten Pläne und Maßnahmen der Zersetzung erkennen
konnten.
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Die Dimensionen der „Zersetzung“ im Sinne der Richtlinie Nr. 1/76 des MfS
sind nach dem heutigen Stand der Forschung einzuschätzen. Die Erläuterungen
der Richtlinie 1/76 beziehen sich auf die „Vorgangsbearbeitung“ von „Opera-
tiven Vorgängen“ (OV), es finden sich aber auch Maßnahmen der „Zerset-
zung“ in Maßnahmeplänen von „Operativen Personenkontrollen“ (OPK) und
„Ermittlungsvorgängen“ (EV). Im Jahr 1988 wurden vom MfS 4.543 „Opera-
tive Vorgänge“ bearbeitet, davon 1.660 neu angelegte und 1.750 in diesem
Zeitraum abgeschlossene. Die Zahl der im Jahr 1988 in Bearbeitung befindli-
chen „Operativen Personenkontrollen“ belief sich auf 19.169, davon wurden
7.097 neu eingeleitet und 7.908 abgeschlossen. Da die „Operative Bearbei-
tung“ in OV und OPK in der Regel über mehrere Jahre hinweg erfolgte, läßt
sich deren Gesamtzahl anhand der jährlichen Neuzugänge abschätzen. Freilich
wurden nicht in jedem OV Maßnahmen zur „Zersetzung“ angeordnet. Bei zu-
rückhaltender Einschätzung der in Betracht kommenden Personenkreise
kommt eine Analyse zu dem Ergebnis, daß seit Anfang der siebziger Jahre ins-
gesamt eine vier- bis fünfstellige Personenzahl in Gruppenzusammenhängen
von staatssicherheitsdienstlicher „Zersetzung“ betroffen war, während die Zahl
der Einzelpersonen, denen gegenüber regelrechte Strategien der intensiven und
lange andauernden „Zersetzung“ angewendet wurden, höchstens dreistellig
sein dürfte.

Zusammenfassend ist mit hinreichender Sicherheit festzustellen, daß es keine
„Zersetzung“ ohne schriftliche Pläne und Ergebnisberichte des MfS gab. Dar-
aus läßt sich unter Berücksichtigung der erläuterten Aktenlage im Umkehr-
schluß ableiten, daß Maßnahmen der „Zersetzung“ in der DDR retrospektiv
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können, wenn es weder
einen Untersuchungsvorgang, einen OV, eine OPK noch etwaige Hinweise auf
diese Formen der „Bearbeitung“ in den Karteien und weiteren Findhilfsmitteln
des MfS gibt.

Die Subsumtion von Erscheinungsformen der Zersetzung unter Straftatbestän-
de des StGB bzw. des DDR-StGB bereitet erhebliche Schwierigkeiten und
führte nur in wenigen Einzelfällen zu strafrechtlichen Verurteilungen. Die Ein-
zelakte eines Repressionsvorganges waren nur zum Teil Straftaten (z. B. Haus-
friedensbruch, Verleumdung, Nötigung, Bedrohung). Soweit überhaupt be-
stimmten Tätern die Begehung solcher Taten nachzuweisen war, war die Ver-
jährung häufig bereits eingetreten. Die Bestrafung des Gesamtvorganges „Zer-
setzung“ ist nach den Normen des StGB nicht möglich, der ohnehin durch die
Rechtsprechung eingeschränkte Begriff des Fortsetzungszusammenhangs ist
darauf nicht anwendbar. Die fehlende Verfolgbarkeit der Täter, die durch ge-
zielte Planungen das Leben der Opfer operativer Vorgänge erheblich beein-
flußt und beeinträchtigt haben, wird zu Recht von diesen als unbefriedigend
empfunden. Deshalb hat der Deutsche Bundestag im Jahr 1997 auf Anregung
der Enquete-Kommission in das Verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz
(VwRehaG) einen § 1a eingefügt, der denjenigen Opfern, die durch Verfol-
gung aus politischen Gründen schwer herabgewürdigt wurden, jedoch ander-
weitige Rehabilitierungsansprüche nicht begründen können, die Möglichkeit
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einer staatlichen Feststellung der Rechtsstaatswidrigkeit von gegen sie ange-
wendeten Maßnahmen gibt. Durch solche Benennung staatlichen Unrechts
sollen diese Opfer eine Genugtuung erhalten.

1.1.2.5 Nachwirkende gesundheitliche, psychische und soziale Folgeschäden
politischer Verfolgung

Die Bedingungen politischer Haft in der DDR konnten unmittelbar zu vielfäl-
tigen körperlichen Erkrankungen führen; das gilt insbesondere für die frühe
Phase des Strafvollzuges der DDR, aber auch für die nachfolgenden Zeiträu-
me. Als Folge körperlicher Mißhandlungen und von Folter konnten äußere und
seltener innere Verletzungen auftreten, die mit vorübergehenden oder dauer-
haften Beeinträchtigungen verbunden waren. Unter- und Fehlernährung be-
wirkte häufig eine schwere Schädigung durch Eiweißmangel (alimentäre Dy-
strophie). Eine über einen längeren Zeitraum bestehende Dystrophie ist mit
einer Schwächung der allgemeinen Abwehrkraft sowie einer Schädigung der
Organe verbunden und kann – auch  begünstigt durch unzureichende hygieni-
sche Bedingungen – das Auftreten von Infektionskrankheiten begünstigen. Die
Symptome von bei Haftantritt bereits bestehenden Erkrankungen wurden so oft
verstärkt oder chronifiziert.

Gemessen an der UNO-Konvention über Folter von 1975 können die beschrie-
benen sowohl physisch wie psychisch stark belastenden Haftbedingungen,
Verhörmethoden, Mißhandlungen, Schikanen und Diskriminierungen, denen
politische Häftlinge in der DDR ausgesetzt waren, als psychische Folter be-
zeichnet werden. Unbeschadet der Änderung von Haftbedingungen in den
zeitlichen Phasen bis 1989 gilt dies für die gesamte Zeit der Existenz der
SBZ/DDR seit 1945.

Die durch diese Verhältnisse bedingten traumatischen Erlebnisse der Häftlinge
können grundsätzlich auch bei sonst gesunden Personen zu zeitweiligen oder
dauerhaften psychischen Beschwerden mit Krankheitswert führen. Die wissen-
schaftliche Erkenntnis, daß politische Inhaftierung und Folter zu schweren und
lang anhaltenden psychischen Störungen führen können, wurde erstmals aus
systematischen Untersuchungen an Überlebenden der nationalsozialistischen
Konzentrationslager gewonnen. In vergleichbaren Studien zu politischen Häft-
lingen der DDR wurden typische Symptome solcher psychischen Störungen
festgestellt. Ein Teil der ehemaligen politischen Häftlinge leidet an posttrau-
matischen Belastungsstörungen, einem typischen Symptom psychischer Folge-
störungen nach traumatischen Erlebnissen. Charakteristische Merkmale dieser
den Angststörungen zugeordneten Erkrankung sind das ungewollte Wiederer-
leben des traumatischen Ereignisses in Träumen und Gedanken, die Vermei-
dung von Lebenssituationen, die an das Ereignis erinnern, eine Einschränkung
der emotionalen Ansprechbarkeit und anhaltende Symptome eines erhöhten
Erregungsniveaus wie Schlafstörungen, Reizbarkeit oder Schreckreaktionen.
Die Schwere solcher psychischen Erkrankungen der ehemaligen politisch In-
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haftierten aus der DDR hängt von der Belastung durch die traumatischen Er-
fahrungen ab. Auch wenn die posttraumatische Belastungsstörung nicht die
häufigste psychische Störung infolge politischer Inhaftierung in der DDR dar-
stellt, so kommen doch einige ihrer Symptome bei den meisten Betroffenen in
mehr oder minder ausgeprägter Form vor. Andere typische Folgeerkrankungen
sind insbesondere depressive und andere Angsterscheinungen sowie psychi-
sche Störungen, die durch körperliche Beschwerden charakterisiert sind, ohne
daß es dafür eine organische Ursache gibt. Diese Folgestörungen treten nicht
immer unmittelbar in der politischen Verfolgungssituation auf, sondern stellen
sich mitunter erst nach beschwerdefreien Monaten oder Jahren ein. Sogenannte
Brückensymptome müssen in der Zwischenzeit nicht zwangsläufig auftreten.
Bei ehemaligen politischen Häftlingen, die über lange Zeit hinweg in der Lage
waren, ihr früheres traumatisches Erleben erfolgreich zu verdrängen bzw. zu
bewältigen, können ein Wegfall bisheriger Kompensationsmöglichkeiten, zu-
sätzliche Belastungen oder eine erneute Konfrontation mit Situationen, die di-
rekt oder indirekt an die frühere Bedrohung erinnern, zum Zusammenbruch der
Bewältigung und zum Auftreten charakteristischer psychischer Krankheits-
symptome, d. h. zu einer Retraumatisierung führen.

In der Regel waren politische Häftlinge in der DDR nicht nur vor und während
ihrer Inhaftierung Repressalien ausgesetzt gewesen, sondern hatten auch nach
einer Haftentlassung in die DDR weitere Schikanen zu erleiden. Das verstärkte
die Krankheitssymptome. Insbesondere die Personengruppe der Ausreisean-
tragsteller war ähnlich den politischen Häftlingen Repressalien ausgesetzt: Be-
obachtung und Kontrolle durch das MfS, Vorladungen, Verhöre, berufliche
Einschränkungen, Berufsverbot, Kündigung, Belastungen der familiären Si-
tuation. Eine Untersuchung zu Ausreiseantragstellern ist zu dem Ergebnis ge-
kommen, daß die bei ihnen diagnostizierten Erkrankungen und die von ihnen
geschilderten Beschwerden dem Bild glichen, das bei ehemaligen politisch In-
haftierten festgestellt worden war, wenngleich die Beschwerden bei den Aus-
reiseantragstellern regelmäßig weniger ausgeprägt waren. Daraus folgt, daß
nicht nur die Inhaftierung, sondern auch andere repressionsbedingte Bela-
stungssituationen, die mit einer Unsicherheit über die Zukunft und mit dem
Gefühl des Ausgeliefertseins verbunden waren, zu andauernden psychischen
Belastungen führen können, und daß Diskriminierungen, denen die meisten
politischen Häftlinge vor der Haft und nach der Haftentlassung in die DDR
ausgesetzt waren, für sich allein ausreichten, um psychische Erkrankungen
hervorzurufen.

Die psychischen Folgeschäden ehemaliger politischer Inhaftierter haben nach
der Haftentlassung zu sozialen Benachteiligungen geführt, die zum Teil bis
heute andauern. Vor allem die krankheitsbedingte Beeinträchtigung der Ar-
beits- und Kontaktfähigkeit konnte ebenso wie die auch nach der Haftentlas-
sung in die DDR fortdauernden Repressalien zu schwerwiegenden sozialen
Problemen führen. Für viele ehemalige Häftlinge war es schwierig, an die fa-
miliären Bindungen und Freundschaften aus der Vorhaftzeit anzuknüpfen.
Mißtrauen und Rückzug sowie typische Persönlichkeitsveränderungen nach
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traumatischen Erlebnissen erschweren den Kontakt mit anderen. Auch die Ar-
beits- und Erwerbsfähigkeit kann erheblich eingeschränkt sein. Gleichsam ei-
nem Kreislauf führt häufig die psychische Folgeerkrankung zu sozialer Isolie-
rung, diese wiederum zu einer Verschlimmerung des Krankheitsbildes. Viele
ehemalige Häftlinge werden durch ihr krankheitsbedingtes Mißtrauen daran
gehindert, den Rat und die Hilfe von Ärzten und Therapeuten zu suchen. Zwar
haben nach bisherigen Erkenntnissen weniger als drei Prozent der Ärzte in der
DDR mit dem MfS zusammengearbeitet. Gleichwohl hat das Wissen der Be-
troffenen um diese Zusammenarbeit ihr Vertrauen in die Ärzte nachhaltig er-
schüttert. Das krankheitsbedingte Bestreben, alle Erinnerungen an das trauma-
tische Erlebnis zu vermeiden, verhindert oftmals neben der Konsultation eines
Therapeuten auch das Stellen von Entschädigungsanträgen. Die in der Haft
erlebte Allmacht der Verfolger und das oft unter Androhung weiterer Repres-
salien auferlegte Schweigegebot, aber auch die Scham führten zu einem
zwanghaften Schweigen der Betroffenen über das Geschehene. Viele ehemali-
gen Häftlinge fürchten noch heute Repressionen ihrer ehemaligen Verfolger.

1.2 Rehabilitierung der Opfer der SED-Diktatur

Bereits die Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen
der SED-Diktatur in Deutschland“ der 12. Wahlperiode des Deutschen Bun-
destages hatte in ihrem Abschlußbericht (Bundestagsdrucksache 12/7820,
S. 229 ff. und S. 232 f.) eine umfängliche Darstellung zu den Opfern der SED-
Diktatur sowie Handlungsempfehlungen erarbeitet. Der Deutsche Bundestag
hat diese Empfehlungen aufgegriffen. Die Enquete-Kommission hat eine Bi-
lanz der Bemühungen des Gesetzgebers um die Wiederherstellung der perso-
nellen Würde der Opfer der SED-Diktatur sowie ihrer praktischen Auswirkun-
gen erstellt und ein Resümee daraus gezogen.

1.2.1 Maßnahmen des Gesetzgebers zur Verbesserung der Situation der
Opfer in der 13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages

Der Deutsche Bundestag hat seit Beginn der 13. Wahlperiode im Herbst 1994
erhebliche Anstrengungen unternommen, um die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für den Umgang mit den Unterlagen des MfS/AfNS und die Rehabilitie-
rung der Opfer der SED-Diktatur zu verbessern.

1.2.1.1 Der Deutsche Bundestag hat mit den Änderungen des Stasi-Unter-
lagen-Gesetzes (StUG vom 20. 12. 1991, BGBl. I S. 2272) den Umgang mit
den Hinterlassenschaften des MfS/AfNS geregelt. Die Brisanz dieser Unterla-
gen ergibt sich aus der Stellung des MfS als eines der wesentlichen gegen die
Bevölkerung gerichteten Repressionsinstrumente der Staats- und Parteifüh-
rung. Allgegenwärtig sammelte das MfS unzählige Aufzeichnungen über die
von ihm bespitzelten Personen in umfangreichen Aktenbeständen. Nachdem
bereits im Dezember 1991 das StUG die Erfassung, Erschließung und Ver-
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waltung der MfS-Unterlagen, vor allem aber den Zugang der Opfer zu den
über sie vorhandenen Unterlagen und deren Verwendbarkeit für die wissen-
schaftliche Forschung geregelt hatte, wurde das Gesetz mehrmals novelliert.

– Mit dem 1. StUG-Änderungsgesetz vom 22. Februar 1994 (BGBl. I S. 334)
wurde dem Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit der
ehemaligen DDR (BStU) die Möglichkeit eröffnet, zur Erfüllung seiner
Aufgaben nach dem StUG bestimmte Daten des Zentralen Einwohnerregi-
sters der ehemaligen DDR zu nutzen.

– Mit dem 2. StUG-Änderungsgesetz vom 26. Juli 1994 (BGBl. I S. 1748)
wurden insbesondere Vorschriften über Kosten anläßlich der Nutzung der
Stasi-Unterlagen geändert.

– Mit dem 3. StUG-Änderungsgesetz vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I
S. 2026) hat der Deutsche Bundestag die Nutzungsmöglichkeiten der Un-
terlagen des MfS einerseits erheblich erweitert. Nunmehr darf der BStU im
Rahmen von Personalüberprüfungsverfahren auch Auskünfte über Mitar-
beiter von Abgeordneten und über Fraktionsmitarbeiter geben. Die vom
MfS gesammelten NS-Akten sind zur NS-Forschung freigegeben. Die Ver-
längerung der Nutzung der Identifizierungsdaten aus dem Zentralen Ein-
wohnerregister der DDR bis zum Jahr 2005, die Verschiebung der vorgese-
henen Anonymisierungs- und Löschungsmöglichkeit persönlicher Daten um
zwei Jahre sowie die Möglichkeit der Begleitung des Antragstellers bei der
Akteneinsicht durch eine Person seines Vertrauens sind gesetzlich geregelt.
Andererseits wurde die Auskunftspflicht des BStU begrenzt; so erfolgen
über bestimmte Personengruppen Auskünfte nicht mehr, wenn eine infor-
melle Tätigkeit für das MfS vor dem 1. Januar 1976 beendet wurde oder die
IM-Tätigkeit nur für die Dauer der Ableistung des Wehrdienstes in den
Streitkräften der ehemaligen DDR ausgeübt und während dieser Zeit keine
personenbezogenen Informationen geliefert sowie die Tätigkeit nach Ablauf
des Dienstes beendet wurde. Eine Auskunft erfolgt ebenfalls nicht mehr,
wenn nach dem Inhalt der erschlossenen Unterlagen feststeht, daß trotz ei-
ner Verpflichtung zur Mitarbeit keine Informationen geliefert worden sind.
Im Gesetzgebungsverfahren war vor allem zur Stichtagsregelung (1. Januar
1976) seitens der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Skepsis geäu-
ßert worden. Der Bundesrat hat, auch unter dem Eindruck von weiterer
Kritik, ein Inkrafttreten der Stichtagsregelung erst zum 1. August 1998 be-
schlossen.

1.2.1.2 Bereits in der 12. Wahlperiode hat der Deutsche Bundestag gemäß den
Vorgaben in Artikel 17 des Einigungsvertrages mit dem Ersten und Zweiten
SED-Unrechtsbereinigungsgesetz sowohl ein Strafrechtliches Rehabilitie-
rungsgesetz (vom 29. 10. 1992, BGBl. I S. 1814) als auch ein Verwaltungs-
rechtliches Rehabilitierungsgesetz und ein Berufliches Rehabilitierungsgesetz
(vom 23. 6. 1994, BGBl. I S. 1311 und 1314) verabschiedet. Über die Partei-
grenzen hinweg bestand Einigkeit darüber, daß der Staat in bezug auf die Wie-
derherstellung von Rechten und der Würde des Einzelnen eine Bringschuld
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gegenüber den Opfern hat. Meinungsunterschiede bestanden allerdings von
Anfang an über den Umfang der Leistungen und den Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten.

Der Gesetzgeber hat den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen auch im Lichte
seines verfassungsrechtlichen Auftrages die Leitidee zugrunde gelegt, nach der
Opfer elementar rechtsstaatswidrigen Verwaltungshandelns bzw. politischer
Verfolgungsmaßnahmen rehabilitiert werden sollen. Einigkeit bestand zwi-
schen allen Fraktionen des Deutschen Bundestages darüber, daß ein voller Er-
satz des individuell erlittenen Schadens nicht erfolgen kann. Die Gesetze be-
zwecken die gesellschaftliche Anerkennung politischer Verfolgung und wollen
die Menschen, denen Unrecht geschah, wieder ins Recht setzen. Sie gewähren
soziale Ausgleichsleistungen, etwa den Ausgleich von Nachteilen in der Ren-
tenversicherung. Die materielle Hilfe der Gesellschaft soll insbesondere denje-
nigen Opfern der SED-Diktatur zuteil werden, die noch heute durch Nachwir-
kungen politischer Verfolgung in der DDR in einer wirtschaftlich schwierigen
Lage sind. Der Gesetzgeber hat seit Beginn der Wahlperiode – in einer Zeit, in
der sämtliche sozialen Leistungen auf den Prüfstand gestellt werden mußten –
die materielle Rehabilitierung deutlich ausgebaut. Über deren notwendigen
Umfang werden von den Fraktionen unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) können ehema-
lige politische Häftlinge der SBZ/DDR rehabilitiert werden. Einerseits sieht
das Gesetz die Aufhebung von zu Unrecht ergangenen Strafurteilen auf Antrag
der Betroffenen vor, andererseits wird für die Zeit der unrechtmäßigen Inhaf-
tierung eine Entschädigung (i. H. v. 300 DM pro Haftmonat für Betroffene in
den alten Bundesländern und 550 DM für Betroffene in den neuen Bundeslän-
dern) gewährt.

Das Verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) enthält Reha-
bilitierungsmöglichkeiten für Opfer schwerwiegenden Verwaltungsunrechts.
Es eröffnet Betroffenen, z. B. den Zwangsausgesiedelten aus dem Grenzgebiet,
die Möglichkeit, sich vom Makel persönlicher Diskriminierung zu befreien
und soziale Ausgleichsleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Rückübertra-
gung enteigneten Eigentums ist für diese Personengruppe unter Anwendung
der Vorschriften des Vermögensgesetzes möglich.

Das Berufliche Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) gewährt Ausgleichslei-
stungen an Personen, die durch politische Verfolgung Eingriffe in den Beruf
oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis erlitten haben und dadurch
benachteiligt wurden. Insbesondere im letztgenannten Bereich steht die Hilfe
zur Selbsthilfe im Vordergrund. Der Bundesgesetzgeber hat nur sehr wenige
Möglichkeiten, auf eine bevorzugte Einstellung von Opfern in den öffentlichen
Dienst in den Ländern und die Regelung der entsprechenden Eignungsanforde-
rungen hinzuwirken.

1.2.1.3 Die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze erfaßten nicht alle zu regelnden
Bereiche sofort. Das hatte zum Teil berechtigte Kritik aus den Reihen der Op-
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fer zur Folge. Die Vorschläge der Enquete-Kommission der 12. Wahlperiode
und die Anregungen und Kritiken der Verbände der Opfer der SED-Diktatur
wie auch zahlreicher Betroffener wurden von Parlament und Regierung bera-
ten. In der 13. Wahlperiode haben dem Deutschen Bundestag zahlreiche An-
träge, Entschließungsanträge, Gesetzentwürfe, Beschlußempfehlungen, Be-
richte und Änderungsanträge, die eine Verbesserung der Rehabilitierung und
Entschädigung von Opfern der SED-Diktatur durch Änderungen der SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetze zum Gegenstand hatten, vorgelegen:

– ein Gesetzentwurf, ein Antrag, zwei Änderungsanträge sowie ein Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Bundestags-
drucksachen 13/3038 und 1619, 7553, 7655, 7656),

– ein Gesetzentwurf sowie ein Antrag der Fraktion der SPD (Bundestags-
drucksachen 13/4162 und 2445) sowie

– ein Gesetzentwurf sowie ein Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und der
F.D.P. (Bundestagsdrucksachen 13/6496 und 4568).

Der Stand der SED-Unrechtsbereinigung sowie die Rehabilitierung von Op-
fern sowjetischer Verfolgungsmaßnahmen bzw. die Vermögensrückgabe nach
russischer Rehabilitierung waren zudem Gegenstand parlamentarischer Anfra-
gen an die Bundesregierung (Bundestagsdrucksachen 13/2180, 2318, 6199,
7103, 7342 und 7353). Daneben haben sich parlamentarische Initiativen mit
Einzelfragen aus dem Bereich der Opferentschädigung befaßt. Anhaltende
Diskussionen hat es auch zu der Problematik der Enteignungen in der Zeit von
1945 bis 1949, die als „Bodenreform“ bezeichnet werden, und den Umgang
mit ihren Folgen gegeben.

1.2.1.4 Der Deutsche Bundestag hat über die Möglichkeiten zur Verbesserung
der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze eingehend beraten. Alle Fraktionen ha-
ben sich intensiv mit den Anregungen und Erfahrungen von Betroffenen und
von Verbänden der Opfer der SED-Diktatur auseinandergesetzt.

– Nachdem mit dem Gesetz vom 15. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1782) die
Fristen für Rehabilitierungsanträge und Anträge auf Leistungen nach den
Rehabilitierungsgesetzen um zwei Jahre verlängert worden waren, sind mit
dem Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR vom 1. Juli 1997
(BGBl. I S. 1609) weitere Verbesserungen der Rehabilitierungssituation für
die Opfer der SED-Diktatur erfolgt (Beschlußempfehlung und Bericht des
Rechtsausschusses, Bundestagsdrucksache 13/7491):

– Auf Anregung der Enquete-Kommission sind die Antragsfristen für das
StrRehaG, das VwRehaG und das BerRehaG bis zum 31. Dezember 1999
verlängert worden; die Antragsfristen für Leistungen nach dem Zweiten und
Dritten Abschnitt des BerRehaG enden nunmehr am 31. Dezember 2000.

– Die Ausgleichsleistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz
(BerRehaG) für Verfolgungsopfer sind verbessert worden; der Monatsbe-
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trag der Ausgleichsleistungen ist auf 300 DM verdoppelt worden; die für
die Anspruchsberechtigung maßgebliche Einkommensgrenze wurde erhöht
und die Zahl der Berechtigten wurde dadurch ausgeweitet; die zeitliche Be-
grenzung für Ausgleichsleistungen ist entfallen. Eine weitere Gruppe ver-
folgter Schüler wurde in das BerRehaG einbezogen. Die Kosten für diese
Verbesserungen wurden mit rund 20 Millionen DM pro Jahr beziffert.

– Auf Anregung der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der
SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ hat der Deutsche Bundes-
tag im VwRehaG (§ 1a) die Möglichkeit einer moralischen Rehabilitierung
vorgesehen. Nunmehr kann die Rechtsstaatswidrigkeit gravierender Verfol-
gungsmaßnahmen auch in den Fällen festgestellt werden, in denen bislang
eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung nicht möglich war, weil die Ver-
folgungsmaßnahmen nicht zu einem Gesundheits- oder Vermögensschaden
geführt haben und durch sie auch nicht in Ausbildung oder Beruf eingegrif-
fen wurde. Die Enquete-Kommission hat dazu konkrete Vorstellungen ent-
wickelt und durch intensive Gespräche auch mit den Fraktionen eine kon-
sensuale Lösung in diesem Bereich ermöglicht.

– In den Entwurf des 19. BAföG-Änderungsgesetzes (Bundestagsdrucksache
13/10241) ist in den Ausschußberatungen auch die Harmonisierung der Fri-
sten zur Inanspruchnahme von Leistungen für beruflich Verfolgte nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz und dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz („Meister-BAföG“) aufgenommen worden.

– Auf Empfehlung des Rechtsausschusses (Bundestagsdrucksache 13/7491)
hat der Deutsche Bundestag mit dem Beschluß über den Entwurf eines Ge-
setzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für die Op-
fer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR folgende Entschlie-
ßung gefaßt:

„1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Unterstützungsleistungen
nach § 18 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes in angemessener
Weise auszubauen und insbesondere durch eine deutliche Anhebung der
Einkommensgrenze den Kreis der Anspruchsberechtigten zu erweitern.
Auf diese Weise sollen vor allem die Hinterbliebenen von ehemaligen
politischen Häftlingen – in erster Linie die von deren Schicksal unmit-
telbar betroffenen Ehegatten – in einem größeren Umfang in die Rege-
lung des § 18 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes einbezogen
werden.

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, bei den für die Durchführung
des sozialen Entschädigungsrechts zuständigen Ländern noch einmal mit
Nachdruck darauf hinzuwirken, daß bei der Anerkennung von Gesund-
heitsschäden infolge rechtsstaatswidrigen Freiheitsentzugs oder anderer
rechtsstaatswidriger Verfolgungsmaßnahmen die im sozialen Entschädi-
gungsrecht bestehenden Beweiserleichterungsmöglichkeiten konsequent
und korrekt ausgeschöpft werden; darüber hinaus sollte die ärztliche Be-
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gutachtung dieser Gesundheitsschäden grundsätzlich durch besonders
geschulte Gutachter und nach Möglichkeit zentral erfolgen“.

Die Bundesregierung hat auf diese Entschließung reagiert und (zu Ziffer 2) in
verschiedenen Schreiben des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung an
alle Rehabilitierungsbehörden in den Ländern auf die bestehenden Umset-
zungsdefizite bei der ärztlichen Begutachtung hingewiesen und Wege zu deren
Abstellung aufgezeigt.

1.2.1.5 Weitergehende Vorschläge der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der SPD haben im Gesetzgebungsverfahren keine Mehrheit ge-
funden.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte u. a. für eine Erhöhung der
Haftentschädigung auf einheitlich 900 DM pro Haftmonat (Bundestagsdruck-
sache 13/3038), die Fraktion der SPD für eine Erhöhung auf einheitlich 600
DM pro Haftmonat (Bundestagsdrucksache 13/4162) plädiert. Beide Fraktio-
nen setzten sich auch für die Vererbbarkeit der Kapitalentschädigung an un-
mittelbar mitbetroffene nächste Angehörige, für eine pauschale Entschädigung
naher Hinterbliebener von aufgrund eines Todesurteils Hingerichteten, in Haft
oder an den Folgen der Haft Verstorbenen sowie für nahe Hinterbliebene von
Maueropfern ein und forderten eine Beweiserleichterung im Verfahren zur
Anerkennung gesundheitlicher Haftschäden sowie die Einbeziehung von sei-
nerzeit aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße Verschleppten in das
Häftlingshilfegesetz.

Den vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesetzesänderungen waren
Beratungen des Rechtsausschusses vorausgegangen, in denen die Fraktionen
unterschiedliche Standpunkte vertreten hatten, die hier in zusammengefaßter
Form wiedergegeben werden (vgl. Bundestagsdrucksache 13/7491, S. 24 ff.):

– Die Fraktionen von CDU/CSU und F.D.P. vertraten die Auffassung, daß
sich die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze grundsätzlich bewährt hätten,
jedoch den Opfern politischer Verfolgung in der ehemaligen DDR, die sich
verfolgungsbedingt in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befänden,
durch die Gesetzesänderungen nun effektiver geholfen werde. Durch die
mit der Entschließung ergehende Aufforderung an die Bundesregierung
solle ohne Gesetzesänderung eine Verbesserung der Unterstützungsleistun-
gen nach § 18 StrRehaG erfolgen.

– Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprach sich nicht gegen die er-
folgten Änderungen der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze aus, war jedoch
der Ansicht, daß die Höhe der Kapitalentschädigung für Inhaftierte und an-
dere Gruppen von Opfern, auch der Opfer von Zersetzungsmaßnahmen
(operative Vorgänge), nicht ausreichend seien. Insbesondere die Aus-
gleichsleistungen nach dem BerRehaG sollten deutlich erhöht werden.

– Die Fraktion der SPD lehnte, wenngleich sie einige Regelungen und Ergän-
zungen billigte, das Gesetzesvorhaben insgesamt unter Hinweis auf den von
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ihr vorgelegten weitergehenden Gesetzentwurf ab. Insbesondere die Rege-
lungen zu den Entschädigungsleistungen im strafrechtlichen, berufsrechtli-
chen und vermögensrechtlichen Bereich griffen zu kurz.

Die unterschiedlichen Standpunkte zur Verbesserung der Situation der Opfer
der SED-Diktatur sind in der Debatte über die Änderung der SED-Unrechtsbe-
reinigungsgesetze in der 175. Sitzung des Deutschen Bundestages am 15. Mai
1997 dargelegt worden (Stenographischer Bericht 13. Wahlperiode, 175. Sit-
zung, S. 15803 [D] ff.).

1.2.1.6 Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf der Fraktionen der
CDU/CSU und der F.D.P. in zweiter und dritter Lesung mit den Stimmen der
Koalition gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei Stimmenthaltungen der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der PDS in der vom
Rechtsausschuß vorgeschlagenen Fassung (Bundestagsdrucksachen 13/6496
und 13/7491 Buchst. a) angenommen. Die vom Rechtsausschuß vorgeschlage-
ne Entschließung wurde zu Ziffer 1 mit den Stimmen der Koalition bei Stimm-
enthaltung der Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so-
wie der Gruppe der PDS, zu Ziffer 2 mit den Stimmen der Koalition gegen die
Stimmen der Fraktion der SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Gruppe der PDS angenommen.

1.2.1.7 Der Deutsche Bundestag hat sich eingehend mit der Rehabilitierungs-
Problematik beschäftigt und dabei in erheblichem Umfang externen Sachver-
stand herangezogen. Die Enquete-Kommission hat sich während ihrer Arbeit
mit Handlungsempfehlungen zurückgehalten, soweit diese bereits Gegenstand
der Beratungen in den Fachausschüssen waren. Die Enquete-Kommission hat
aber dort, wo sie die Möglichkeit der Einflußnahme auf politische Entschei-
dungen sah, zu der Verwirklichung parlamentarischer Vorstellungen wesent-
lich beigetragen. Sie geht davon aus, daß es die vom Grundgesetz dem Parla-
ment zugewiesene Aufgabe ist, auf dem Feld der materiellen Opferentschädi-
gung auch zukünftig nach einem Ausgleich der divergierenden Interessen zu
suchen, die gefundenen Ergebnisse schließlich auch zu vertreten und immer
wieder zu überprüfen.

Die Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im
Prozeß der deutschen Einheit“ sieht auch für die Zukunft noch einen erhebli-
chen Bedarf an Unterstützung für die Opfer politischer Verfolgung in der
SBZ/DDR. Einerseits bleibt auch zukünftig eine materielle Rehabilitierung
notwendig. Andererseits drohen mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur
SED-Diktatur das Unrecht und das Leid, welches viele Menschen in der DDR
durch politische Verfolgung erlitten haben, verharmlost und vergessen zu wer-
den. Die zahlreichen mit dem Transformationsprozeß und einer zunehmenden
wirtschaftlichen Globalisierung für den sozialen Rechtsstaat verbundenen Pro-
bleme überlagern die öffentliche Wahrnehmung der zum Teil noch immer un-
befriedigenden Situation der Opfer. Deshalb erlangt die moralische Verpflich-
tung staatlichen Wirkens zugunsten der Opfer eine immer größer werdende
Bedeutung. Es bleibt auch zukünftig die Aufgabe des Staates und der Gesell-
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schaft, das vielfach erlittene Unrecht zu benennen und gerade in der Öffent-
lichkeit die personelle Würde der Opfer durch geeignete Maßnahmen wieder-
herzustellen.

Die Enquete-Kommission verwahrt sich in diesem Zusammenhang gegen alle
gezielten Versuche, die Würde der Opfer zu beschädigen. Vor allem dem Be-
streben ehemals privilegierter Systemträger, sich wegen heutiger Nachteile
ebenfalls als Opfer aufzuspielen, muß entschieden entgegengetreten werden.

Zur Erleichterung zukünftiger parlamentarischer Arbeit kann eine Bilanz der
Rehabilitierung dienen, die sowohl die Erfolge als auch die Defizite der bisher
erfolgten Gesetzgebung aufzeigt.

1.2.2 Auswirkungen der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze in der Praxis

Der von der Enquete-Kommission erstellten Bilanz der Rehabilitierung nach
dem Ersten und Zweiten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz liegen Berichte der
zuständigen Ministerien der neuen Bundesländer und Berlins sowie die Ergeb-
nisse einer öffentlichen Sitzung der Enquete-Kommission mit Vorsitzenden
von Petitionsausschüssen der neuen Länder und der Vorsitzenden des Petiti-
onsausschusses des Deutschen Bundestages zugrunde. Basis der Berichte sind
jedoch unterschiedliche statistische Erhebungsverfahren; sie beziehen sich aus-
schließlich auf Erfahrungen mit der Rechtslage vor den im Jahr 1997 erfolgten
Verbesserungen der Unrechtsbereinigungsgesetze. Die Bilanz ist deshalb kei-
nesfalls abschließend.

1.2.2.1 Rehabilitierung nach dem StrRehaG

In den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen haben die Antragseingänge zum Ende des Jah-
res 1996 entweder stagniert oder waren rückläufig.

Bis Ende 1996 sind in den neuen Ländern und in Berlin ca. 74.000, bis Ende
der 13. Wahlperiode ca. 133.000 Anträge auf Kassation der aus politischen
Gründen ergangenen Strafurteile oder eine strafrechtliche Rehabilitierung ge-
stellt worden. Das entspricht ca. einem Drittel der geschätzten Gesamtzahl der
politischen Häftlinge in der DDR.

Die Zahl der Anträge war bis zu diesem Zeitpunkt noch erheblich hinter den
ursprünglich von den Behörden erwarteten Antragseingängen zurückgeblieben.
Durch die Verlängerung der Antragsfristen einerseits, durch eine verbesserte
Beratung der Berechtigten und die Zugänglichkeit der Unterlagen des BStU
andererseits dürften aber auch 1997 noch zahlreiche Anträge gestellt worden
sein. 1998 und 1999 ist ebenfalls noch mit etlichen Antragseingängen zu rech-
nen. Aus den Berichten der Länder ergeben sich jedoch keine Hinweise, die
eine erneute Verlängerung der Antragsfristen im StrRehaG über den 31. De-
zember 1999 hinaus geboten erscheinen lassen. Die relativ hohen Erledigungs-
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quoten in den Ländern lassen vielmehr darauf schließen, daß die zum Teil
noch recht hohe Verfahrensdauer der strafrechtlichen Rehabilitierung und auch
des sich daran anschließenden Betragsverfahrens (Haftentschädigung) weiter
verkürzt werden kann und die Arbeit in diesem Bereich insgesamt in den auf
1999 folgenden Jahren abgeschlossen werden kann.

Betrachtet man die Länder im einzelnen, so kann folgendes festgestellt wer-
den:

Beim Landgericht Berlin wurden bis Mitte 1996 12.987 Anträge auf Kassation
oder Rehabilitierung gestellt. Seit 1993 stagnierten die Anträge bei jährlich ca.
1.200 Eingängen. Entgegen der erwarteten 20.000 Anträge derjenigen, die ih-
ren Anspruch mit einer Bescheinigung gem. § 10 Abs. 4 des Häftlingshilfege-
setzes (HHG) begründen (§ 25 Abs. 2 StrRehaG), waren im Land Berlin bis
zum 30. Oktober 1996 lediglich 7.932 Anträge eingegangen. Dies wird auch
darauf zurückgeführt, daß in § 17 Abs. 3 StrRehaG der Stichtag 18. September
1990 für die Vererblichkeit der Ansprüche eingeführt worden ist.

Im Land Brandenburg wurden bis zum 31. Dezember 1996 insgesamt 23.104
Anträge auf strafrechtliche Rehabilitierung gestellt, von denen zu diesem Zeit-
punkt 21.897 Anträge abschließend bearbeitet werden konnten. In 14.205 Fäl-
len wurde den Anträgen ganz oder teilweise entsprochen. Die Eingangszahlen
lagen im Jahr 1996 um rund 48 Prozent unter denen des Vorjahres. Im Be-
tragsverfahren (Haftentschädigung) betrug zum 31. Dezember 1996 die Erle-
digungsquote 96 Prozent, es wurden insgesamt 77,5 Millionen DM ausgezahlt.

In Mecklenburg-Vorpommern hatten die zuständigen Landgerichte bis zum
31 Dezember 1996 insgesamt 9.136 Rehabilitierungsverfahren abgeschlossen.
1.448 Verfahren waren zu diesem Zeitpunkt noch offen. Beim Amt für Reha-
bilitierung und Wiedergutmachung wurden bis Ende Februar 1997 insgesamt
14.294 Anträge nach dem StrRehaG gestellt. Zu diesem Zeitpunkt wurde mit
noch weiteren 2.500 bis 3.000 Anträgen gerechnet.

Im Freistaat Sachsen wurden bis zum 30. Juni 1996 insgesamt 37.621 Anträge
auf Rehabilitierung nach dem StrRehaG bei den zuständigen Landgerichten
gestellt, von denen zu diesem Zeitpunkt noch 1.321 Verfahren offen waren.
Von 24.680 Entschädigungsverfahren mit 26.313 Entschädigungsanträgen wa-
ren zum Stichtag 30. Juni 1996 durch die Entschädigungsstelle noch 1.442
Anträge zu bearbeiten. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Entschädigungslei-
stungen in Höhe von 108,5 Millionen DM ausgezahlt.

Bei den Landgerichten des Landes Sachsen-Anhalt waren bis Ende 1996 ins-
gesamt 24.880 Anträge auf Rehabilitierung nach dem StrRehaG eingegangen,
davon waren 22.295 erledigt. Die Antragseingänge verminderten sich 1996 auf
761. Die durchschnittliche Verfahrensdauer betrug zunächst ca. 20 Monate und
sank im Jahr 1996 auf 17 Monate. Von den eingegangenen 13.003 Anträgen
nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz waren Ende 1996 noch
ca. 1 200 Anträge offen.
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Im Land Thüringen gingen bei den Landgerichten bis zum 30. September 1996
einschließlich der am 31. Oktober 1992 übernommenen 1.274 noch anhängi-
gen Kassationsverfahren 24.185 Anträge nach dem Strafrechtlichen Rehabili-
tierungsgesetz ein. Seit 1993 war die Zahl der jährlichen Erledigungen kon-
stant größer als die Eingangszahlen. Beim Landesamt für Rehabilitierung und
Wiedergutmachung wurden bis zum Stichtag 31. August 1996 12.579 Anträge
nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz gestellt. Von diesen Anträ-
gen waren zum genannten Stichtag noch 888 unerledigt. Die Verfahrensdauer
beim Landesamt lag bei ca. 5 Monaten.

Die Rehabilitierungsbehörden haben jedoch auf eine Reihe von Beschwerden
der Antragsteller hingewiesen:

So wird berichtet, daß schon seit Inkrafttreten des StrRehaG im November
1992 die Höhe der Entschädigung von gegenwärtig maximal 550 DM pro an-
gefangenem Haftmonat als zu gering beanstandet und eine Gleichbehandlung
aller Antragsteller hinsichtlich der Höhe der Entschädigung gefordert werde.

Daneben werde von vielen Betroffenen kritisch angemerkt, daß eine Reihe von
Personengruppen vom StrRehaG in nicht befriedigendem Umfang erfaßt sei:

– Dazu zählten sowohl nächste Angehörige vor dem 18. September 1990 ver-
storbener ehemaliger politischer Häftlinge, die in der Regel zur Sicherung
des Lebensunterhalts der Familie harte Entbehrungen erleiden mußten.

– Auch für die Hinterbliebenen derjenigen, die aufgrund von Todesurteilen
der DDR-Justiz hingerichtet wurden, sowie für die Angehörigen, die bei
dem Versuch der Überwindung der Grenzanlagen der DDR getötet wurden
(Maueropfer), bestehe bisher trotz der Regelung des § 18 StrRehaG (Unter-
stützungsleistungen durch die „Stiftung für ehemalige politische Häftlinge“)
keine befriedigende Regelung, da diese Betroffenen keine Kapitalentschä-
digung erhalten bzw. eine wirtschaftliche Notlage gegeben sein muß.

– Nicht erfaßt sind Personen, die außerhalb des deutschen Staatsgebietes, zum
Beispiel in Polen und in der Sowjetunion, inhaftiert wurden. Vor der deut-
schen Einheit konnten diejenigen, die in die Bundesrepublik kamen, Lei-
stungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) in Anspruch nehmen. Diese
Ansprüche wurden den vom selben Schicksal betroffenen Bürgern in den
neuen Bundesländern von der Bundesregierung im Einigungsvertrag ver-
wehrt. Sie erhalten keine Entschädigung nach dem StrRehaG und keine
Eingliederungshilfe nach dem HHG. Die Einbeziehung dieser Personen-
gruppe war im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zwar vielfach gefor-
dert worden. Wegen des fehlenden Bezuges dieser Fallgruppe zu Unrechts-
handlungen in der DDR war eine Einbeziehung in das StrRehaG jedoch
bisher nicht möglich. Die Enquete-Kommission ist sich jedoch darüber im
klaren, daß in diesem Punkt für die Betroffenen noch keine befriedigende
Lösung gefunden werden konnte.
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– Unbefriedigend sei auch die Situation vieler in die Sowjetunion ver-
schleppter Frauen, die ein besonders schweres Schicksal erleiden mußten.

– Personen, die eine Aufforderung zur stationären Behandlung in einer
psychiatrischen Anstalt erhielten und zur Vermeidung einer Zwangseinwei-
sung dieser freiwillig Folge geleistet haben, fallen in der Regel nicht unter
§ 2 StrRehaG. Diese Vorschrift enthält für diese Personen keine gerichtli-
che Rehabilitierung mit der Folge, daß auch die Voraussetzungen für eine
berufliche Rehabilitierung nur in den seltensten Ausnahmefällen gegeben
sein können.

– Die Unterbringung von Jugendlichen in offenen und selbst in geschlossenen
Jugendwerkhöfen wird entweder nicht als haftähnlich im Sinne des § 2 Abs.
2 StrRehaG oder nicht als mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen
rechtstaatlichen Ordnung unvereinbar durch die Gerichte anerkannt. Ohne
die strafrechtliche Rehabilitierung ist die berufliche Rehabilitierung dieses
Personenkreises zumindest erheblich erschwert. Eine Rehabilitierung ist je-
doch zumindest für diejenigen angebracht, die im Jugendwerkhof Torgau
untergebracht wurden. Zweck dieser Anstalt war es, die Persönlichkeit der
dorthin eingewiesenen Jugendlichen zu brechen. Deshalb muß hier bereits
die Einweisung selbst als rechtswidrig betrachtet werden. In Einweisungs-
fällen anderer Jugendwerkhöfe dürfte eine differenzierte Einzelfallbetrach-
tung nötig sein.

– Bereits seit 1955 besteht durch das Häftlingshilfegesetz die Möglichkeit, die
gesundheitlichen Störungen infolge einer politischen Haft in der DDR zu
entschädigen. Dadurch, daß das Ausmaß der politischen Repression durch
den SED-Staat und die daraus resultierenden anhaltenden seelischen Bela-
stungen erst nach der Wiedervereinigung in vollem Umfang zutage traten,
hat die Frage der Entschädigungspflicht neue Aktualität gewonnen.

Mit dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, das hier auf die entsprechen-
den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes verweist bzw. diese über-
nommen hat, hat der Gesetzgeber 1992 neue gesetzliche Grundlagen zur Aner-
kennung gesundheitlicher Beeinträchtigungen infolge der Inhaftierung ge-
schaffen. Allerdings entstehen bei der Anwendung der dortigen Anerken-
nungsvorschriften insbesondere auf die ehemaligen politischen Häftlinge in
den neuen Bundesländern immer wieder Probleme, weil es den Betroffenen
nach z. T. über 50 Jahren oftmals unmöglich ist, die Wahrscheinlichkeit des
ursächlichen Zusammenhangs glaubhaft zu machen. Die tatsächliche Begut-
achtungspraxis zeigt, daß die Haftfolgeschäden ehemaliger politisch Inhaftier-
ter aus der DDR trotz einer Tendenz zu deutlichen Verbesserungen nicht in
allen Fällen in angemessener Weise anerkannt werden. Die Ursachen hierfür
liegen zum einen im mangelnden Wissensstand der Gutachter über posttrau-
matische Erkrankungen. Zum anderen zeigen Mitarbeiter der zuständigen Be-
hörden zum Teil Widerstände, auch bei ausreichendem Informationsstand die
Begutachtungen den wissenschaftlichen Erkenntnissen gemäß durchzuführen
oder Entschädigungsansprüche bei gutachterlich bestätigten Haftfolgeschäden



192 Enquete-Kommission

T0502B.RTF, 22:34 25.04.01

anzuerkennen. Die Enquete-Kommission begrüßt deshalb die wiederholten
Anstrengungen des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung für die
Durchsetzung der bestehenden Beweiserleichterungen bei den Begutachtungs-
stellen vor Ort in der Praxis.

Unabhängig von der teilweise geäußerten Kritik an den materiellen Regelun-
gen des StrRehaG und der Nichterfassung einzelner Opfergruppen durch das
Gesetz kann zusammenfassend festgestellt werden, daß das Verfahren der
strafrechtlichen Rehabilitierung (sowohl Kassations- als auch Betragsverfah-
ren) in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine weitgehende Befriedi-
gungswirkung im Sinne der Opfer hatte.

1.2.2.2 Rehabilitierung nach dem VwRehaG und dem BerRehaG

Nach Berichten der Länder mit dem Stand Mitte/Ende 1996 war die Zahl der
Anträge auf verwaltungsrechtliche und berufliche Rehabilitierung rückläufig.
Aufgrund der Bescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
(StrRehaG) wurde davon ausgegangen, daß weitere Anträge in erheblicher
Zahl folgen werden. Auffällig war, daß die Anträge durchgängig hinter den
Schätzungen zurückblieben. So lagen im Land Sachsen-Anhalt Ende 1996 statt
der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 2. SED-UnBerG geschätzten An-
tragszahl von mindestens 30.000 Anträgen nur 10.004 Anträge vor, im Frei-
staat Sachsen waren es bis September 1996 statt der erwarteten 60.000 nur ca.
24.000 Anträge und im Land Berlin statt der erwarteten ca. 90.000 nur 7.633
Anträge. Von diesen Anträgen waren zum 30. November 1996 im Land Berlin
2.742 abschließend bearbeitet. Davon wurden 1.019 Fälle positiv und 321
Fälle negativ entschieden. Bei 1.135 Fällen ergab sich eine sonstige Erledi-
gung (z. B. Weiterleitung an zuständige Stellen). Aufgrund von oft recht um-
fangreichen Ermittlungen zu Lebensläufen, Arbeitsleben sowie der Bearbei-
tungsdauer von Anträgen beim BStU ergab sich, abgesehen von dringlicher
Bearbeitung in Härtefällen oder bei hohem Alter, eine durchschnittliche Bear-
beitungsdauer von 1,5–2 Jahren, in Thüringen von 6–18 Monaten.

Die Verfahren gestalten sich für die Beteiligten häufig nicht unproblematisch.
Bei weit zurückliegenden Vorgängen erweist sich die Sachaufklärung als
schwierig, da auch in Kreis-, Staats- und sonstigen Archiven häufig keine Un-
terlagen mehr zu finden sind und Zeitzeugen entweder nicht mehr leben oder
sich an die zurückliegenden Vorgänge nicht mehr erinnern können oder wol-
len. Die Mitarbeiter der Rehabilitierungsbehörden sind in vielen Fällen unab-
hängig von den von Amts wegen durchzuführenden Ermittlungen auf die Un-
terstützung der Antragsteller zur Erfassung des tatsächlichen Sachverhaltes
angewiesen. Die mitunter durch „Zersetzungsmaßnahmen“ beeinträchtigten
Opfer sind jedoch nicht immer in der Lage, die sie betreffenden Tatsachen zu-
sammenhängend zu schildern.

Rechtliche Probleme traten insbesondere im Zusammenhang mit der Abgren-
zung des Vermögensgesetzes (VermG) zum Verwaltungsrechtlichen Rehabili-
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tierungsgesetz (VwRehaG) auf. Gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 VwRehaG findet das
verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsverfahren keine Anwendung bei Maß-
nahmen, die vom VermG erfaßt werden. Die Rehabilitierungsbehörde mußte
daher prüfen, ob der von den Antragstellern vorgetragene Sachverhalt unter
den Katalog der Schädigungstatbestände des § 1 VermG fällt. Hier waren z. T.
sehr umstrittene und/oder ungeklärte Zweifelsfragen der Anwendbarkeit des
VermG – unter Berücksichtigung der Rechtsprechung, insbesondere der des
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts – auszuwer-
ten. Besonders kompliziert kann die Unterscheidung zwischen einer „unlaute-
ren Machenschaft“ im Sinne des § 1 Abs. 3 VermG und einer elementar
rechtsstaatswidrigen behördlichen Maßnahme im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1
in Verbindung mit § 1 Abs. 2 VwRehaG werden. Eine klare Grenzziehung er-
scheint kaum möglich, da Fälle des Machtmißbrauchs häufig politisch moti-
viert waren.

Auch gestaltet sich die Abgrenzung zwischen den vom BerRehaG erfaßten
Eingriffen in den Beruf sowie den Aufstiegsschäden, die keine Berücksichti-
gung finden, schwierig.

Die tatsächlichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des VwRehaG und des
BerRehaG liegen in der häufig zeitaufwendigen Ermittlungstätigkeit über lan-
ge zurückliegende Zeiträume. Als Problem ist festzuhalten, daß mitunter Be-
hörden die erforderliche Sensibilität im Umgang mit infolge des Erlittenen
psychisch stark belasteten Antragstellern vermissen lassen. Ein Lösungsansatz
kann jedoch, wie in Berlin gezeigt, die Einstellung besonders für diese Anfor-
derungen geschulten Personals bzw. die entsprechende Ausbildung vorhande-
nen Personals sein.

Das erreichte Maß der Befriedigung der Antragsteller ist nach den Berichten
der Rehabilitierungsbehörden vorsichtig positiv einzuschätzen. Maßgeblich
dafür wären die durch die Folgeansprüche gewährten Leistungen, über die die
Rehabilitierungsbehörden durch die zuständigen Leistungsbehörden nicht und
durch die Antragsteller nur selten informiert werden, was als sehr unbefriedi-
gend bezeichnet werden muß. Bei einer stichprobenartigen Untersuchung der
BfA im Land Berlin wurde festgestellt, daß sich unter 101 Berechnungen
56mal eine Rentenerhöhung ergab. Ein Teil der Opfer ist mit den gewährten
Leistungen, insbesondere denen nach dem 2. Abschnitt des BerRehaG, zufrie-
den. Die Personen, deren Rente sich nicht oder nur marginal erhöht hat, wer-
den regelmäßig nicht zufrieden mit den Leistungen des BerRehaG sein. Unzu-
friedenheit wird häufig auch dahingehend geäußert, daß keine Entschädi-
gungszahlungen für Verdienstausfall gewährt werden und eine mögliche be-
vorzugte Einstellung politisch Verfolgter in den öffentlichen Dienst nicht vor-
gesehen ist.

Über Unzufriedenheiten wird auch hinsichtlich der Erben zwangsausgesiedel-
ter Eigentümer von Bodenreformgrundstücken, die nach dem Vermögensge-
setz nach Erbfall von der Rückgabe ausgeschlossen werden, berichtet. Erhebli-
che Probleme und Ungerechtigkeiten gibt es bei der Durchsetzung der vermö-
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gensrechtlichen Folgeansprüche rehabilitierter Zwangsausgesiedelter. So ent-
stehen durch die Verpflichtung zur Rückzahlung einer erhaltenen Entschädi-
gung Härten, da im Restitutionsfalle insbesondere beweglicher Sachen diese
meist untergegangen sind und nicht zurückübertragen werden können (vgl. da-
zu § 2 Abs. 4 S. 3 VwRehaG).

1.2.3 Resümee

Die Enquete-Kommission stellt fest, daß die im Bericht der Vorgängerkom-
mission enthaltenen Handlungsempfehlungen in die Beratungen des Deutschen
Bundestages eingeflossen sind und zum Teil auch in den Gesetzesnovellierun-
gen Berücksichtigung gefunden haben. Die Beratungen des Deutschen Bun-
destages haben die unterschiedlichen Auffassungen der Fraktionen hinsichtlich
des Zwecks materieller Rehabilitierungsleistungen für die Opfer politischer
Verfolgung in der ehemaligen DDR deutlich werden lassen. Während von den
Fraktionen der CDU/CSU und der F.D.P. die Auffassung vertreten wird, diese
Leistungen sollten in erster Linie denjenigen zugute kommen, die durch noch
nachwirkende Folgen der politischen Verfolgung heute in einer wirtschaftlich
schwierigen Situation sind, herrscht bei den Fraktionen der SPD und von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Auffassung vor, im Vordergrund der Reha-
bilitierung müsse die Anerkennung des Schicksals politischer Verfolgung auch
durch materielle Leistungen stehen. Nicht zuletzt aus diesen unterschiedlichen
Ansätzen erklärt sich die Verschiedenheit der Gesetzentwürfe, die dem Deut-
schen Bundestag vorgelegen haben.

Die Enquete-Kommission stellt fest, daß dort, wo die Situation der Opfer dies
erfordert und wo neue Erkenntnisse über etwaige Lücken in der Gesetzgebung
vorliegen, sich der Gesetzgeber auch in der kommenden Wahlperiode diesen
Fragen stellen muß. Angesichts der Finanzlage von Bund und Ländern wird
auch zukünftig der Handlungsspielraum des Gesetzgebers begrenzt sein. Die
Enquete-Kommission weiß, daß deshalb – auch im Interesse der Opfer – keine
vergeblichen Hoffnungen auf eine erhebliche Verbesserung materieller Reha-
bilitierungsleistungen geweckt werden dürfen. Punktuelle Verbesserungen er-
scheinen jedoch denkbar. Das oberste Ziel der Rehabilitierungsgesetze, näm-
lich die Befriedigung der Erwartungen und Ansprüche der Opfer zu erreichen
und ihre individuelle Würde wiederherzustellen, hängt jedoch immer vom in-
dividuell und unmittelbar erlebten Schicksal des einzelnen ab, das nie verall-
gemeinert werden kann und dem der Gesetzgeber trotz allen Bemühens nie-
mals vollständig gerecht werden kann.

1.2.4 Handlungsempfehlungen

– Die Enquete-Kommission empfiehlt Bund und Ländern, die Rehabilitierung
der Opfer der SED-Diktatur in moralischer, ideeller und materieller Hin-
sicht auch in der nächsten Wahlperiode immer wieder kritischen Prüfungen
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zu unterwerfen und weiterhin nach Möglichkeiten zur Verbesserung der
Rehabilitierungsmöglichkeiten der verschiedenen Opfergruppen zu suchen.

– Für die Arbeit des Bundesgesetzgebers der 14. Wahlperiode erscheinen der
Enquete-Kommission insbesondere die folgenden Hinweise wichtig:

– Im Rahmen freiwerdender Haushaltsmittel für soziale Leistungen sollten
zukünftig insbesondere auch der „Stiftung für ehemalige Politische Häftlin-
ge“ zusätzliche Mittel zufließen, um gemäß den gesetzlichen Vorgaben
nach § 18 HHG möglichst vielen Opfern Entschädigungs- und Ausgleichs-
leistungen für die erlittenen Nachteile zu gewähren.

– Aufgrund immer wieder vorgebrachter Schicksale von Opfern müssen die
folgenden Punkte auch in der 14. Wahlperiode auf der Tagesordnung der
politischen Diskussion verbleiben:

– Die Prüfung von Möglichkeiten einer verbesserten Einbeziehung der aus
dem östlichen Reichsgebiet jenseits von Oder und Neiße (in den Grenzen
von 1937) in die Sowjetunion verschleppten Zivilisten (Zivildeportierten) in
die Leistungsgewährungen des Häftlingshilfegesetzes.

– Die deutliche Anhebung der im StrRehaG vorgesehenen Kapitalentschädi-
gung für alle ehemaligen politischen Häftlinge der SBZ/DDR in Anlehnung
an das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, die
von den Betroffenen als wesentlicher Mangel des StrRehaG bezeichnet
wird.

– Die gesetzliche Regelung der Vererbbarkeit der Kapitalentschädigung an
erheblich mitbetroffene nächste Angehörige sowie an Hinterbliebene von
Hingerichteten und Maueropfern.

– Die dringlich gebotene Beseitigung von Vollzugsdefiziten bei der Erleichte-
rung der ärztlichen Begutachtungsverfahren von Haftfolgeschäden, welche
die Enquete-Kommission auch nach den Maßnahmen der Bundesregierung
noch in nennenswertem Umfang sieht. Alle Beteiligten in Bund, Ländern
und Gemeinden sind aufgerufen, Abhilfe zu schaffen.

– Die Verbesserung von gesetzlichen Regelungen im Hinblick auf die Rück-
zahlungsverpflichtung von Entschädigungsleistungen für Zwangsausgesie-
delte.

– Eine Verbesserung der Rentenberechnung nach dem Beruflichen Rehabili-
tierungsgesetz für dort noch nicht hinreichend berücksichtigte Gruppen un-
ter Berücksichtigung der sich zum Teil erst in jüngster Zeit abzeichnenden
Erfahrungen mit den bestehenden gesetzlichen Regelungen (z. B. im Hin-
blick auf verfolgte Schüler, die altersbedingt Leistungen nach dem 2. Ab-
schnitt BerRehaG nicht in Anspruch nehmen).

Darüber hinaus appelliert die Enquete-Kommission nachdrücklich an alle Zu-
ständigen im Bund, in den Ländern, den Kreisen und den Gemeinden, die vom
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Gesetzgeber 1997 beschlossene „Moralische Rehabilitierung“ (§ 1 a VwRehaG)
endlich mit Leben zu erfüllen. Die Zivilcourage und die individuellen Schick-
sale der Opfer verlangen danach, daß Staat und Gesellschaft ihrer moralischen
Bringschuld zur Wiederherstellung der persönlichen Würde der Opfer ent-
schlossen nachkommen.

Sondervotum der Mitglieder der Fraktion der SPD sowie der
Sachverständigen Burrichter, Faulenbach, Gutzeit und Weber

Handlungsempfehlungen

Wie sich an den entsprechenden Zahlen ablesen läßt, hat sich insbesondere die
strafrechtliche Rehabilitierung bewährt. Zur Akzeptanz dieser Regelung mö-
gen auch die Entschädigungsleistungen des StrRehaG beigetragen haben. Den-
noch blieben die genannten gravierendsten Lücken und Mängel gerade auch
im StrRehaG nach wie vor bestehen, da die Fraktionen der CDU/CSU und der
F.D.P. in der 13. Wahlperiode die Behebung dieser Lücken und Mängel gegen
entsprechende Vorschläge der SPD-Fraktion blockierten. Der Umstand, daß
die Koalition nun nach dem Abschluß der parlamentarischen Beratungen ihre
politischen Positionen, insbesondere zur Kapitalentschädigung, verlassen hat
und auf die Positionen der SPD eingeschwenkt ist, muß Irritationen bei den
Opfern hervorrufen. Für sie wäre es besser gewesen, wenn die Koalition ihnen
nicht zugemutet hätte, in besonderer Weise die Lasten der angespannten Haus-
haltslage zu tragen, während die Bundesregierung gleichzeitig keine Kosten
gescheut hat, um mit mehrstelligen Milliardenbeträgen den finanziellen An-
sprüchen der ehemaligen Alteigentümer jetzt ostdeutscher Immobilien entge-
genzukommen. Hätte hingegen die Koalition ihre heutigen Positionen zur Ka-
pitalentschädigung bereits innerhalb der parlamentarischen Beratungen der zu
Ende gehenden Legislaturperiode eingenommen, wäre es möglich gewesen,
überparteilich einen Konsens über die notwendige, angemessene und deutliche
Besserstellung der Opfer der SED-Diktatur zu finden.

Die an den Rehabilitierungszahlen ablesbare geringe Akzeptanz sowohl des
VwRehaG als auch des BerRehaG mag auch mit den geringen Leistungen die-
ser Gesetze zusammenhängen. Verbesserungen sind deshalb auch hier unum-
gänglich.

Die Bundesregierung und die Fraktionen der CDU/CSU und der F.D.P. müs-
sen sich endlich von ihrer Vorstellung lösen, daß Rehabilitierung und Entschä-
digung der Opfer politischer Verfolgung in der SBZ/DDR eine Unterabteilung
der Sozialhilfe darstellen. Notwendig zur Wiederherstellung von Recht und
Würde des einzelnen ist vielmehr die Anerkennung eines zu Unrecht erlittenen
individuellen Schicksals. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit des de-
mokratischen Rechtsstaats.

Im einzelnen werden folgende Verbesserungen vorgeschlagen:
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– Zentraler Mangel des StrRehaG ist die Höhe der Kapitalentschädigung. Sie
muß in Anlehnung an das Gesetz über die Entschädigung der Strafverfol-
gungsmaßnahmen auf einheitlich 600 DM pro Haftmonat für alle ehemali-
gen politischen Häftlinge der SBZ/DDR angehoben werden.

– Die Vererbbarkeit der Kapitalentschädigung an erheblich mitbetroffene
nächste Angehörige sowie an Hinterbliebene von Hingerichteten und Mau-
eropfern.

– Einbeziehung von Personen in das StrRehaG, die eine Aufforderung zur
stationären Behandlung in einer psychiatrischen Anstalt erhielten und zur
Vermeidung einer Zwangseinweisung dieser freiwillig Folge geleistet ha-
ben.

– Die volle Einbeziehung der aus Gebieten östlich von Oder und Neiße in die
Sowjetunion Verschleppten in das Häftlingshilfegesetz.

– Die Verbesserung der Regelung zur Anerkennung gesundheitlicher Haftfol-
geschäden durch einen Vermutungstatbestand analog dem Bundesentschä-
digungsgesetz sowie die Beseitigung von Vollzugsdefiziten bei der Er-
leichterung der ärztlichen Begutachtungsverfahren von Haftfolgeschäden.

– Eine Verbesserung der Rentenberechnung nach dem Zweiten SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetz.

– Ein Rentenausgleich für verfolgte Schüler, die bereits von der Polytechni-
schen Oberschule relegiert wurden und denen entgegen der Schulpflicht die
Erreichung eines Schulabschlusses verwehrt wurde oder die aus diesem
Grunde die Erweiterte Oberschule nicht besuchen konnten.

– Die Verbesserung für Zwangsausgesiedelte im Hinblick auf die Rückzah-
lungsverpflichtung von erhaltenen Entschädigungsleistungen sowie bei den
Ansprüchen auf entzogenes Bodenreformland.

Stellungnahme der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und der F.D.P.
sowie der Sachverständigen Fricke, Huber, Jacobsen, Maser, Moreau und
Wilke zu dem vorstehenden Sondervotum

Es ist bedauerlich, daß die SPD, die diesen Berichtsteil zur Rehabilitierung der
Opfer der SED-Diktatur und zur Leistungsfähigkeit des Rechtsstaates im Kon-
sens mit den anderen Fraktionen erarbeitet und gestaltet hat, aus vordergründi-
gen wahltaktischen Überlegungen diesen Konsens aufgekündigt hat.

Das Sondervotum der SPD enthält unredliche Tatsachenverdrehungen. Insbe-
sondere sind – entgegen den Behauptungen der SPD – die Fraktionen der
CDU/CSU und der F.D.P. im Hinblick auf weitere Verbesserungen der Reha-
bilitierungsleistungen für Opfer der SED-Diktatur keineswegs von den bereits
während der parlamentarischen Beratungen über Entschädigungsleistungen
vertretenen Positionen abgewichen, sondern haben bereits seinerzeit betont,
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daß diese Fragen auf der Tagesordnung der parlamentarischen Beratung ver-
bleiben müssen (Stenographischer Bericht 175. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am 15. Mai 1997, S. 15804 f. [Abg. Dr. Luther], S. 15808 [Abg. Prof.
Dr. Ortleb]). Sie haben auch auf die haushaltsbedingten Grenzen materieller
Rehabilitierungsleistungen des Staates hingewiesen, zu denen die SPD keine
Alternative aufzeigen konnte.

Auch die Schlußfolgerungen der SPD zur Situation bei der Anerkennung ge-
sundheitlicher Haftfolgeschäden sowie zur Akzeptanz insbesondere des
VwRehaG und des BerRehaG seitens der Betroffenen sind unseriös, da noch
keine praktischen Erfahrungen mit den im Bericht genannten erheblichen Än-
derungen beider Gesetze im Jahr 1997 vorliegen.

Es ist bedauernswert, daß die SPD den sensiblen Bereich der Rehabilitierung
von Opfern der SED-Diktatur für wahltaktische Ziele instrumentalisiert.

Wir weisen das vorstehende Sondervotum der SPD zum Berichtsteil B.I.1.2.
zurück.

2. Elitenwechsel – Übernahme von Personal in den öffentlichen Dienst

2.1 Die Problematik des Elitenwechsels im Prozeß der deutschen Einheit –
Ausgangssituation und Untersuchungsgegenstand

Der Wechsel von einem diktatorischen System zu einem demokratischen
Rechtsstaat erforderte den umgehenden Aufbau eines funktionsfähigen öffent-
lichen Dienstes in den neuen Ländern, dessen Personal das neue System trägt
und den Bürgern Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit vermittelt. Der Staat
wird durch sein Personal in Verwaltung und Justiz repräsentiert. Das Maß sei-
ner Akzeptanz bei der Bevölkerung ist von dem Auftreten und dem Ansehen
dieses Personals abhängig. Der Systemwechsel mußte den Bürgern in den neu-
en Ländern durch den Austausch der bisherigen Eliten in Verwaltung und Ju-
stiz und eine gewandelte Personalpolitik, die deren Mitwirken und den Zugang
zu öffentlichen Ämtern ermöglicht, vermittelt werden. Von den Vorgaben des
Gesetzgebers mußte also eine deutliche politische Signalwirkung für einen
wirklichen Neuanfang ausgehen.

Die DDR beschäftigte im Jahr 1989 nach Schätzungen etwa 2,25 Millionen
Staatsbedienstete einschließlich „bewaffneter Organe“, Reichsbahn und Post.
Das entsprach bei einer Bevölkerung von 16 Millionen Menschen einem An-
teil von ca. 14,5 Prozent. In der alten Bundesrepublik betrug dieser Anteil nur
7,9 Prozent. Mit diesen Strukturen konnte der Wandel zu einer rechtsstaatli-
chen Verwaltung nicht bewältigt werden. In der DDR fehlten ein föderaler
Verwaltungsaufbau und eine leistungsfähige Kommunalverwaltung ebenso
wie beispielsweise ein Vermessungs- und Katasterwesen oder Grundbuchäm-
ter. Umweltbehörden und eine funktionierende Arbeitsverwaltung waren nicht
vorhanden. Vor allem gegenüber der Lehrerschaft und der Volkspolizei, die


